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1 Einleitung

Wer bei spätsommerlich niedrigem Wasserstand den Untersee hinabfährt, wird

feststellen, dass weite Strecken des Seeufers bebaut und mit Ufermauern oder

Steinschüttungen befestigt sind. Kartierungen aus den späten 1970er-Jahren

ergaben, dass 33% des baden-württembergischen Unterseeufers rrger/n^en,

stärkere oder erstarken f/ngr/Zfe/M durch Uferverbauungen ausgesetzt waren

(S/eßegger /9S0J. Bei erneuten Kartierungen 1999 und 2000 waren 31% der

Uferlänge (ohne Seerhein) mit Ufermauern verbaut, weitere 22% mit künstlichen

Böschungen versehen, und die restlichen rund 47% waren mit Schilf besiedelt

(Te/öer2003j. Über die Entstehung, das Alter und die Bauweise der Ufermauern,
ihre Höhe und Lage zum mittleren Wasserspiegel, ihre räumliche Verteilung
in den einzelnen Ufergemarkungen, in Flachwasserschutzzonen, Natur- und

Landschaftsschutzgebieten liegen keine Angaben vor. Ebenso fehlen jegliche
Angaben über das Ausmass der Ufervorschüttungen, die in den meisten Fällen

Anlass für die Errichtung einer Ufermauer waren, sowie Angaben über die Nach-

nutzungen der Vorschüttungsflächen und des Vorlandes. Damit sind wichtige
Merkmale, die für die Beurteilung der ökologischen Folgen von Uferverbauungen
von Bedeutung sind, nur unzureichend erfasst.

Wir möchten diese Lücke mit einer Uferstruktur-Kartierung des Bodensee-Un-

tersees schliessen, die den Zustand im Jahr 2011 beschreibt. Die GIS- und

datenbankgestützte Erfassung wurde auf der Basis von aktuellen Luftbildern
sowie anhand einerfast vollständigen Uferbegehung im Frühling 2011 durchge-
führt und liefert erstmals quantitative Daten für die verschiedenen Formen der

Uferaufschüttungen und Uferverbauungen. Anhand von Auswertungsbeispielen
zeigen wir, wie sich die Situation in den Gemarkungen der baden-württember-

gischen und Schweizer Ufergemeinden sowie in den geschützten und nicht
geschützten Uferbereichen darstellt. Der Datenpräsentation wird ein kurzer
historischer Abriss vorangestellt, der die Entwicklung der Uferverbauung am
Untersee skizziert. Die Ergebnisse liefern gleichzeitig die Grundlage für eine

Beurteilung der ökologischen Folgen von Ufermauern und Uferaufschüttungen
am Bodensee-Untersee (Osfenotorp 20/4, /n d/esem SandJ.

2 Untersuchungsgebiet und Methode

2./ Geodäten, Karf/'eri/ng und t/nfersoc/jongsged/ef
Die kartierte Uferzone erstreckt sich entlang des gesamten baden-württember-

gischen und Schweizer Untersee-Ufers zwischen der Strassenbrücke in Stein am

Rhein/Burg und der Eisenbahnbrücke in Konstanz. Die flächenmässige Erfassung
der Objekte wurde anhand von farbigen georeferenzierten Luftbildern (digitale
Ortho-Fotos) der Jahrgänge 2008 (Schweizer Gebiet) und 2010 (baden-württem-
bergisches Ufer) sowie anhand einer Geländebegehung vom 6. März bis 16. Mai

2011 durchgeführt. Die Wasserstände lagen zwischen 394,44 m und 394,59 m

NHN' (Pegel Berlingen, umgerechnet), also etwa 0,1 bis 0,2 m über dem Erwar-

tungswert des mittleren Niedrigwasserstands im Jahr 2010. Alle Erfassungs-
und Auswertungsarbeiten wurden datenbankgestützt mit einem geografischen



Uferlänge, Referenzzustand

(km)

Subzonenfläche, Referenzzustand

(km*)

Festland Inseln Gesamt Sublitoral Eulitoral Epilitoral

DE (Baden-Württemberg) 69,82 2,93 72,75 13,575 6,599 3,212

CH (Kanton Schaffhausen) 1,90 0,59 2,50 0,092 0,052 0,098

CH (Kanton Thurgau) 27,23 0,46 27,69 1,825 1,400 1,359

Untersee (gesamt) 98,95 3,99 102,94 15,492 8,051 4,669

mittl. Breite der Subzone (m) 0,150 0,078 0,045

mitt!. Neigung der Subzone (m/m) 1 : 34,5 1 : 46,4 n. b.

Taèe/te /: Uferf/à'cften une/ Ufer/än^en der Gei/efsfe/7e des ßodensee-ünfersees. ße,grenzu/7,g: fi'senöahnM/cke /'n

/(onstenz L//7C/ SfrassendrücEe /"/? Ste/'n am Ede/'n; Sod/Zfora/; 390,00 - 394,37 (394,44,) m, £o//'tera/ 394,37 (394,44J

- 39(5,04 (39(5,7<5) m A/A/A/ Al/> den gesamte/7 l/ntersee (/'n /C/ammern: leerte ter den Seerde/nJ, £p///fora/; /a/7c/-

sedier Puffer der 396,04 (396, /6f m WWW fm/'e von 50 m ßre/'fe. ße/ den 77)urgsuer Gemarkungen wurde d/e den?

Tanten zegedör/ge H/asse/f/äcde den >4/7//eger-Gemar/ra/7ge/? zagesc/7/agea. D/e 4ngaden dez/'eden s/'cd aef d/'e

£eterenzt/ter//'n/'e (Er/aeterengen s. 7exf/

Informationssystem (GIS) durchgeführt, das eine Vielzahl differenzierter Aus-

Wertungen und Darstellungen ermöglicht. Die GIS-Bearbeitung der Schweizer

(CH1903 bzw. LV03, Mercator-Projektion) und der baden-württembergischen
Geodatensätze (GK 3° Streifen 9° Mittelmeridian) erfolgte im System ETRS89 in

der UTM-Projektion. Die durch Transformierung der originalen Geodäten der bei-

den Länder entstandenen Längen- und Flächenfehler waren geringer als ± 0,2%.

Die Darstellung der heutigen Situation findet vor dem Hintergrund einer na-
turnahen Referenzsituation statt, die anhand von historischen Karten, Foto-
dokumenten und «alten Ansichten» sowie anhand des noch unverbauten und

nicht durch Uferauffüllungen veränderten Uferreliefs rekonstruiert wurde (vgl.

Kapitel 2.2). Es versteht sich von selbst, dass derartige Rekonstruktionen mit

gewissen Unsicherheiten behaftet sind. Andererseits liefern sie die besten
derzeit verfügbaren Daten. Auf dieser Basis wurde eine Referenzuferlinie* re-
konstruiert, die die mittlere Mittelwasserlinie (MWL) unter den aktuellen, durch

Seespiegeltrends gekennzeichneten Wasserstandsbedingungen repräsentiert
(vgl. Osfenc/orp 20/2), Uferlinienveränderungen durch Vorschüttungen und Aus-

tiefungen aber ignoriert. In ähnlicher Weise wurde die mittlere Hochwasserlinie

(HWL) rekonstruiert; auch sie bezieht sich auf das naturbelassene Relief ohne

Auffüllungen oder Abgrabungen. Danach beläuft sich die gesamte Länge des

Untersee-Referenzufers auf 102,94 km einschliesslich der Inseln, die Länge
der HWL beträgt 95,37 km. Das Litoral nimmt eine Fläche von 28,212 km* ein,

wovon das Sublitoral mehr als die Hälfte (15,492 km*) ausmacht.

/ A/A/A/ - A/orma/dô'dennt///: D/e ßezugs/7äcde ter A/ô'den Z/der dem A4eeressp/'ege/ /m De(Asc/?e/7

A3i/pf/7ôV7e/7/7efz 7993 (DA/7/V93J. D/e D/'teerenz zem Scdwe/zer Gedr3(7c/7s/7ö/7e/7/7efz /./V03
i/v/'rd ze 0,33 m angekommen (Z^ Zvw/v -0,33 mj. D/'e wadre D/'teerenz /73'ngf von der /.age /'m

Aô'dennefz ad.

3 D/'e Dter//n/e e/'nes Sees /'sf d/'e ßerZ/dr/yngs/Zn/'e von /andtestem Sedsfraf end Endewasser-
sp/'ege/ de/' e/'nem /ang/adr/g m/'ff/eren H/asserstend. D/'e Eeferenzufer/Zn/'e /'sf d/'e //fer/Zn/e, d/'e

s/'cd unter den gegenwarf/gen l/Vassersfandsverdä'/fn/'ssen ergäde, wenn d/'e L/fer/Zn/en vera'n-
dernde >4nfscdt/ftengen end 1/erdaeengen sow/'e >4usf/'etengen end 4dgradengen ted/ten.



2.2 /denf/f/z/erung und /C/ass/Y/z/envng- von l/fenbefesf/gungen, 1/eranc/e-

runden der L/fer//n7e n fü 7)run,g und L/feraufsc/jüffun.g'en
Die Uferbefestigungen waren auch dann verhältnismässig leicht zu identifi-
zieren, wenn es sich um niedrige Anschüttungen oder Mauern hinter einem
Röhrichtstreifen handelte. Auf der Grundlage homogener Abschnitte wurden
die Uferverbauungen nach folgenden Kriterien klassifiziert:
1. Geschätzte Lage des Mauerfusses unter bzw. über der Mittelwasserlinie

(MWL) (ErwartungswerL* für 2010: 395,03 m NHN, also ca. 0,5 m höher als

der Wasserspiegel anlässlich der Uferbegehung, 394,44 bis 394,59 m NHN).

Uferbefestigungen und Aufschüttungen oberhalb der Hochwasserlinie (HWL)
wurden nicht berücksichtigt.

2. Höhe des Bauwerks vom Seeboden bis zur Oberkante (teils gemessen, teils

geschätzt).
3. Art der Ausführung: Erdböschung, Geröll- bzw. Steinschüttung, schräge Block-

steinsetzung, Palisaden (Holz), schräge oder senkrechte Blockstein-Mauer

(Naturstein), schräge oder senkrechte Betonmauer (Guss- oder Spritzbeton-
Verkleidung).

4. Art der seeseitigen Vorlandhabitate: unbewachsenes Sublitoral unterhalb der

Niedrigwasserlinie (NWL), unbewachsenes unteres Eulitoral (NWL bis MWL),

Röhricht, Gehölzpflanzungen, natürlicher Baumbestand.
5. Art der aktuellen Nutzung des Aufschüttungsareals anhand von 11 Nutzungs-

typen (vgl. Tsde/fe 70).

Die Abmessungen und Flächengrössen der Vorschüttung wurden in der Regel
anhand von Reliefmerkmalen geschätzt. Die in ihrer Mehrzahl uferlinienverän-
dernden Vorschüttungen konnten anhand eines Lagevergleichs von rekonstru-
ierter Referenzuferlinie und aktueller Uferlinie identifiziert werden (Vldö/'/dun^ 7/.

Als Kriterien für die Festlegung der Referenzuferlinie wurden folgende Gelände-
merkmale und Quellen herangezogen (TlöMa'un.gen 7 und 2,1:

1. Vergleich mit dem Relief eines nicht aufgeschütteten Nachbargrundstücks.
2. Landeinwärtige Lage alter heimischer Uferbäume (v. a. Silberweiden).
3. Reliefabnormität (z. B. ein Geländesprung, der vom Seeboden auf ein

horizontal planiertes Gelände führt).
4. Abnormaler Uferverlauf (z. B. rechtwinkelig abknickender, geradliniger Ufer-

verlauf).
5. Zuschnitt der Flurgrenzen (z. B. Übergang von schmalen, ufersenkrecht

verlaufenden zu uferparallelen Parzellen).
6. Angaben im Altlastenkataster beim Landkreis Konstanz.
7. Historische Quellen (ältere Stadt- und Ortspläne, badische Flur-Übersichts-

karten von ca. 1870 bis 1880, Fotos u. a.).

3 Der frwarfi//7£swerf e/7fspr/c/?f fer Per >4/?/?a/?/7?e sfaf/o/7â'rer fre/7p/re/erj H/assersfa/îPs-

beP/>7£t//7£e/7 Pern /a/7g/a/?r/£e/7 /7?/ff/ere/? M/ffe/wassersfaaP. Der Deferseesp/e^e/ we/'sfyePoc/?
7rends auf/Osfendorp 2072J, ivom/t der /W/ffe/wert dure/) den F/wartungsiverf e/ner//nearer
/?e£ress/o/7 ersetzf w/'rP.
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Zusätzlich waren sehr gute Ortskenntnisse und Kenntnisse des natürlichen
Mesoreliefs* unter den gegebenen Makro relief- und geologischen Substratbe-

dingungen notwendig. Geringmächtige Substratauftragungen von weniger als

etwa 0,2 m Mächtigkeit (z. B. Strandbadaufkiesungen) sowie mutmassliche

Austiefungen in Häfen und Steganlagen wurden aus Gründen mangelnder Iden-

tifizierbarkeit ebenso wenig berücksichtigt wie Reliefänderungen oberhalb der
HWL. Dagegen wurden Aufschüttungen im Zuge von Uferabflachungen (z. B.

Uferrenaturierungen) als solche erfasst.

/löMdung 2: ße/sp/e/e von /denf/ffiz/erten (y/eruorschuffupyen: (aj naförf/c/ies Üferre/Zef m/'f Pesfe/i der nafor-
/7a/7e/7 l/eg-efsf/'on 3/7c/ eme/77 zw emem exte/7s/V £e/7t/fzte/7 Fre/ze/Tgrtmc/sfrycA' ^4//e/?s-

ösc/7, Foto: 25.04.207 7J, c//e Fefe/"er?z3fer//>7/e i/er/ät/ft suf o'er sA/3e//e/7 G/er/m/e; l/ezg/e/c/? m/'f rfem Fe//ef

e//?es /7/c/?f 33^esc/75Yfefe/7 A/sc/rôs/gnmo'sfL/cA's: /m l/orc/ergr/mc/ A?3f5W/c/7es L/Ferre//ef /77/f e//?e/77 £e/773/?fe/7

Sc/)7/7desfa/?d, /'m W/dfe/grundautg-esc/iüffefe Pa/ze//e /Frmat/ngen. Fofo: 72.05.20/7): (c) /.3£e s/fer/je/m/scfter

l/ferôd'ume, c//e s/rtoe// n/c/?f me/?/" 3/77 (7/er, sondern /snde/'nivsrfs stehen: /'m A//'/?fe/^rt//7c/ //n/rs zive/ s/te ^e-
sc/ine/fe/fe We/den und e/'ne Pyram/'den-Pappe/, 7m Vordergrund rec/ifs d/'e ße/esf/£un£ derhufsc/îû'ffupj durch

B/oc/rwu/f (TWannendac//, Foto: 72.03.207 (dj Zusc/m/'ff der F/urgrenzen; a'/fere L/Termauer a/s Grundstücte-

grenze m/'f Preppe a/s Seezpgang, /'nzw/'sc/ien durc/i e/'ne 4u/sc/i0ffun£ f/Zn/re ß/'/d/ia'/ffeJ e/'pgedec/ff (Öhn/ngen-

M/apgen, Foto: 30.03.20//).

Die Rekonstruktion des ehemaligen Verlaufs der Uferlinie ist ebenso wie die

Schätzung der Breite von Aufschüttungen mit gewissen Unsicherheiten behaftet,
sodass die Flächenberechnungen mit entsprechender Vorsicht zu betrachten
sind. Der Verlauf der Referenzuferlinie und die Aufschüttungsbreite wurden
konservativ geschätzt, sodass die nachfolgenden Zahlen (Kapitel 3.3) eher im

unteren Unsicherheitsbereich liegen. Dagegen konnte die Uferlängserstreckung
mit grosser Genauigkeit ermittelt werden. In beiden Fällen handelt es sich um

die besten aktuell verfügbaren Daten.

4 /C/3SS/77F3f/o/7 c/erGrö'sse/70/"c//7i7/7£c/erFe/Ze/formen fF><ßx/J;M/'/rro-: 70 ' * 70° x 70' /m;
/Weso-: 70° x /o' x 70° /m; /Wa/tro-: 70' x 70° x 70° /m



3 Ergebnisse

3./ Enfiv/c/f/ung der L/fenbeZesf/gunge/? und t/Zervorscbüffimgen am
t/nfersee und Seer/je/7?

3././ W/ffe/a/fer b/'s um 79/4

Viele unverbaute Uferstrecken des Untersees wiesen in früheren Zeiten wie
auch heute noch Steilböschungen bzw. Kliffkanten auf, die vermutlich bereits
in frühgeschichtlicher Zeit entstanden sind und seither einer natürlichen Ufer-

morphodynamik unterliegen. Der Abtrag an Geschiebehängen und von älteren
Seekreide- und Schnegglikies-Sedimenten f/AdMdung 3J geht offenbar recht
langsam voran, sodass die Bauern, die im 19. und 20. Jahrhundert die iandseits
anschliessenden Flächen bewirtschafteten, wenig Anlass sahen, sie durch kos-

ten- und unterhaltsintensive Erosionsschutzbauten zu sichern. Gelegentliche
Uferbefestigungen wurden, wie Fotos aus der Zeit um 1910 zeigen, eher nach-

lässig ausgeführt (Vlfab/'/dong 4J.

/4£><b/Vck/n,g" 3; L/n5efesf/£fe l/fersfrec/rez? m/'f naftMc/zer Morp/jodynam/'/r: faj Gesc/?/eöeAr///fm/f /Van^riyfsc/?w/7^e/7

i/z7c/ Sf(yrzöäiy/7?eA7 (TV/ammem, Foto: 25.03.20/ /J; ^ See/rre/c/e£7//f m/7 Fö/zr/c/ztoesteoc/ am Seetoem-L/fe/"

(7a£e/w/7e/7, Foto: / /. 05.20/ /j.

/^MoT/o# 4: Mf em/ac/zez? /W/fto/o 5efesf/£7e (y/era5sc/?/7/7to: (aj Sfa5/7/s/ert//7,g- ernes See/rre/de/r/z/fe i/or S/reo-
w/esen be/ Frmaf/n^e/i /'m rööscbemi um 7907 ± 2 Fahre /aus ßaumann 79//, Fat. / 6J; /6J m/'f P/ah/en^es/'cberfe
S/e/'nsetzung i/or e/'ner ehemahge/i SfreuoöstM'/ese /a/r/ue// extens/V genutzte Fre/ze/f-Parze//eJ be/ /Wammern

/Foto: 25.05.20/7J.
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Die ersten effizienten Uferbefestigungen und -aufschüttungen früherer Jahrhun-
derte wurden wahrscheinlich in der Umgebung von Schiffsländen und Stapelplatz
zen sowie im Zuge der mittelalterlichen Stadterweiterungen angelegt. So wurde
der Ausbau des mittelalterlichen Konstanz konsequent durch Aufschüttungen in

das Seerhein-Vorland und an das östlich angrenzende Seeufer vorangetrieben
(löbbec/re S fföber 20//). Eine zweite Welle folgte in der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts, als mit dem Abbruchmaterial einiger Wehrtürme und Mauern
die Stadtgräben und ufernahen Feuchtgebiete aufgefüllt wurden. Zu ähnlichen

Entwicklungen dürfte es in Radolfzell, Steckborn und anderen Orten gekommen
sein. Weitere Eingriffe in die Ufermorphologie folgten ab ca. 1862 parallel zum
Vortrieb der Eisenbahntrassen zwischen Radolfzell und Konstanz (Eröffnung
1863, Sfatf/erZO//) und zwischen Etzwilen/Stein am Rhein und Konstanz (Er-

Öffnung 1875). Besonders bei der Einrichtung der Bahnhöfe Radolfzell und

Konstanz waren Terrassierungen und Aufschüttungen notwendig (71öö/7c/u/7^5j,

für die natürliches Fels- und Moränenmaterial sowie weiteres Abbruchmaterial
der Stadtbefestigungen zur Verfügung standen (7?e/sser /925J.

Im Zuge der verkehrstechnischen Anbindung des westlichen Bodenseegebiets
entstanden die ersten Gründerzeit-Villenviertel mit Sicht auf See und Gebirge
(Radolfzell: vordere Mettnau ab 1872/73, Konstanz: Seestrasse und Stadtgarten
ab 1871/79). Hier waren teils umfangreiche Uferanschüttungen zu tätigen, die

seeseits mit Blocksteinmauern aus Rorschacher Sandstein abgestützt wurden.
Ihnen folgte einige Jahrzehnte später die bürgerliche Wohnbebauung z. B. am
Allensbacher Ufer und am Südufer der Insel Reichenau. Auch für umfangreiche
städtebauliche Entwicklungsflächen, z. B. das nördliche Konstanzer Paradies
zwischen Rheingut und Fischenz, wurden ufernahe Feuchtgebiete aufgeschüttet
(Abb/'/di/ng- <5J.

>4dd//di/n,g- (5: ,4t//scdöften,g" /V77 Zo^e der Sfadtenfw/cAYt/ng von /(onstenz: faj Scda'nz/e and F/scdenz-ßncdf 792/,

das Parad/es-Gter /'sf dere/Ys d/'s zorn zwe/Yen Ponde// (det/te 40 m os//. der Scda'nz/e-Sröc/re ^e/egen,) ao/£escdt/Y-

tef and de/esd^f, /'n? wesd/'cd ^e/e^enen Sere/cd m/rde Sc/?/'//-Ernte defr/'eden; an? Gter dvdrf e/'n da/7?n?arf/^er

l/terweg enf/ang- (Qne//e: Stedterc/?/V AConstenz, S/£n. 03//SS; m/Y /reond//c/?er Genedm/^on# des Stedtercd/Vs

Konstsnzj; fôj fteuf/^er Zustand (ürt/70-/.uff6//d aus 20/0; m/t freund/Zc/ier Gene/jm/gun,? des /.andesamtes für
Geo/'nformat/on und /.andenfw/cWung ßaden-Würtfemder^J.



3./.2 /n/resfru/ffwat/sösu der Geme/nden ad etwa /P/4 b/'s beute
Das Ende des Ersten Weltkriegs brachte nicht nur den Niedergang des adeligen
und grossbürgerlichen Reisens mit einer primär ästhetischen Landschaftswahr-

nehmung mit sich, sondern auch Anfangsformen des Massentourismus mit einer

neuartigen Sport-, Freizeit- und Erlebniskultur (Trapp /PPzy. Städte und Gemein-
den investierten ab den 1920er-Jahren massiv in touristische Infrastruktur, vor
allem in Strandbäder mit Bade- und Liegebereichen und in Uferpromenaden und

Parkanlagen (Büch/2002,), für die grosse, heute kaum noch als solche kenntliche
Uferbereiche aufgeschüttet wurden. Diese behördlich genehmigte Praxis hielt
auf deutscher Seite (z. B. Schmugglerbucht bei der Villa Seeheim, Konstanz) und

am thurgauischen Ufer (z. B. Seeburgpark und Bootshafen Seegarten, Kreuzlin-

gen) bis in die Mitte der 1970er-Jahre an. Das Aufschüttungsmaterial bestand
in vielen Fällen aus Bauabbruch und gemischtem Hausmüll. Zwischenzeitlich
kam die Anlage von Steganlagen und Sportboothäfen hinzu; auch hier wurde
der Aushub für Uferaufschüttungen in der unmittelbaren Umgebung verwendet.
Diese Aushub- und Abfalldeponien mussten aus baustatischen wie hygienischen
Gründen seeseits mit schrägen Stein- oder Betonböschungen oder mit senk-
rechten Mauern abgedichtet und verkleidet werden (4bb/'/deng 7,1.

TlôÈM/ng 7: Fnfw/c/r/un^ ran U/errarscftüf/un/ren une/ dfermauer/r /m ersten Schr/ff w/ret cfas Oferm/'f ßausc/iuff
o. ä. au/ye/ö/k /aj Sfe/n am ff/ie/n, Pofo.' 2<5.03.70/ /, später w/'ret Oes Scäöffupg-smafe/v's/ m/t Beton i/ergossen,
soc/ass es a/s ft/r <//e aa^e/?e/7o'e /Waaer c/Zeaea /raaa flbj ßer//A?^e/7, Foto: Z3.03.20/ 7.

3./. 3 Pr/Vafe Fre/ze/f- und H/oc/7eoet?o'/)st/sparze//e/7 ab /920 b/'s ca. /P50
Nach dem Bau der seenahen Eisenbahn- und Strassentrassen und nach Auf-

gäbe der Streuwiesen-Nutzung standen ab den 1920er-Jahren viele kleine,
landwirtschaftlich kaum nutzbare und nicht sonderlich ertragreiche Uferpar-
zellen zum Verkauf. Käufer waren ortsansässige wie ortsfremde Bürger, die die

ehemals extensiv genutzten Landwirtschaftsflächen nach eigenem Geschmack

mit Badehütten, Wochenendhäuschen oder Wohngebäuden überbauten (Ab-

b/Wt/r7£ 3/ Baurat Emil Reisser (1878-1943), von 1920 bis 1934 Leiter des

Bezirksbauamtes Konstanz, beklagte bereits 1926 die Verständnislosigkeit der

Landgemeinden, die ir/mmer rw'ederdem Druck [erliegen], den e/'n bobe Steuern
zab/enderl/'ebbaberi/on G/erp/afzen aufs/'e ausübt//. Der Grund des Missstands
sei nicht der Mangel an Bauplätzen, sondern rrausscb//ess//cb der MA/nscb, e/'n

Stück ßodenseeufer für s/'cb vorzubeba/fen// (7?e/'sser /92<5, S. 226, 228). Das



damals am Nordufer des Untersees geltende Badische Wassergesetz' erlaube

es den Eigentümern, ihre Grundstücksgrenze über die Uferlinie obere(!)
Böschungskante) hinweg zu verschieben und das Vorland bis zur Mittelwas-
serlinie aufzufüllen und mit einer Mauer oder Betonböschung zu befestigen.
Die Wasserpolizeibehörde erteile regelmässig die Genehmigung dazu, da der
Wasserabfluss nicht beeinträchtigt sei. Dagegen werde praktisch niemals vom
§ 99' des Badischen Wassergesetzes Gebrauch gemacht, der ausdrücklich die

Versagung oder Beseitigung solcher Anlagen vorsehe, wenn ein öffentliches
Interesse, z. B. das des Hochwasserabflusses verletzt werde (7?e/sser /92i5,
S. 232). Die Grundstückseigentümer machten gern von diesem behördlichen

Entgegenkommen Gebrauch, insbesondere dann, wenn, wie es beispielsweise
auch am Südufer des Rheinsees der Fall war, der Platz zwischen Strasse und

Ufer für eine Wohnbebauung nicht ausreichte. Hier wurden die Ufer bis etwa
2,5 m hoch aufgeschüttet und einige Jahre später die Wochenendhäuser durch

balkonartige Vorbauten über den See erweitert /AbbMrt/g 3).

/löß/Wun^ 8: Wochenend/iäuser am t/nferseeufer: (aj e/'nes 8er ersten Vre/ h/oc/jenenV/jäeser /'n Ö/in/'n^en-

H/a/7£e/7, //77 77o/gä/7/e, 7933 (Foto: Dr. /?. Sto/bb/'/ber, S/£/7. H/.74, Qoe//e: Sa/77/77/o/7£ G. /.obes, H/ao^eej; (bj /7aos
/.a'n8/ am Faneöac/), ßsc/jenz, ßau/aAr 7930, 8/e hoc/? //'e^enVen L/fermauern er/aaben noch e/nen gescti/ossene/7
Scb/7/besfaob /'m l/or/aob (recbfs Z/77 ß/'/b, Foto: 2(5.03.20/ /j; (cj 14/ocbe/7eobbäoser a/7 e/be/77 scb/77â/e/7 nufzbare/7

D/erabscbo/ff /77/f bobe/7 D/ermaoero t//7b/btens/Ver A/ofzo/7£ bes Itor/aobes (ße/V/b^e/7, Foto: /3.03.20/3j; (bj aoF

^este/ztos 14/ocbeoeobbaos i/or e/ber zo/i/'cFspr/bgeobeo Dtormaoer (Fscbeoz, Seeäc/rer, Foto: 2(5.03.207 7j.

5 ßaV/sc/ies IVasser^esefz8.ß von 72.04.79/3 (Gesetzes- un8 l/erorßnungs-ß/aft für 8as

Großherzo^fam ßa8en vom 28. rtpr/7 79/8, A/r. XI////, S. 233-249 un8 250-388; 8/^/fa/ be/
bffp://b/^/fa/.b/b-/rar/srobe.be/Droc/re/oai//c/ass/7/caf/o/7/70ß4557j

(5 £ 99 /4bsafz (7j besbmmf b/'e P/7//cbf zor Geoebm/^oo^" 1/0/7 ßat/fe/7 /m /7ocbw/asserbe/"e/cb
bes l/fers e/bes ô7fe/7f//cbe/7 Gewässers, b/'e oacb £ 99 (2j zo i/ersage/7 /'s7, we/7/7 bas beab-
s/'cbf/£to ltorbabe/7 bas ö/Fe/7f//'cbe //7 toresse /to S/b/?e bes £ 47 Z//f. 2a ^e/abrbe/7 wörbe.
W/erzu za'b/en aucb 8er sonst/ige Geme/n^eiraoc/) ur>8 8/e Fr/ra/fung AervorragenVer A/afur-
scbôbbe/to/7.



Soweit wir in Erfahrung bringen konnten, wurden als Aufschüttungsmaterial
gern Bauschutt und anderer fester Bodenaushub genutzt. Die Gründung und

der Aufbau der Mauern war offenbar unterschiedlich: Teils wurden sie auf einen

breiten Betonsockel gestellt, der bei winterlichem Niedrigwasser einige Dezi-

meter in den Seeboden eingetieft worden war, teils musste ein ebenerdiges
Geröllpackwerk reichen, das hinterher mit Beton vergossen wurde (AöMc/i/n.g
7). Die Mauern selbst wurden vielfach durch Verguss der Hinterfüllung mit Kies-

beton in Holzschalung aufgebaut. Auch bestehende Sandsteinmauern wurden,
wenn sie schadhaft waren, vielfach mit Spritzbeton ausgebessert und verkleidet.

3.Z.4 ßauAoom Z/7 den ZVacAkrZegs/aAren ca. 7950 AZs 1970

Obschon genaue Untersuchungen fehlen, gehen wir davon aus, dass die vor-

angegangene Phase der Inbesitznahme und des Verbaus von Uferparzellen am

baden-württembergischen Untersee bis Anfang der 1940er-Jahre weitgehend
zum Abschluss gekommen war. Zwar kam es zwischen etwa 1955 und 1970 noch

einmal zu einem Ansturm von Bauanträgen privater Eigentümer, der aber durch

eine - entgegen dem Zeitgeist - naturschutzfreundliche Haltung des seinerzei-

tigen Konstanzer Landrats Dr. Ludwig Seiterich (1904-1979, AAA/'1dung9,) abge-
wehrt werden konnte, ffßemerfenswert/sfd/efrapp/erencfe l/ersfa'ndnlslosigkeZf
mancAerZrommuns/er Organe für die ScAö'nAeZf derßodenseelandscAafto, notierte

er in seiner Dienstchronik vom 9.12.1955 fDCA 1955,). Der Verwaltungsjurist
Seiterich betrieb eine konsequente Unterschutzstellung des Bodenseeufers im

Landkreis Konstanz. Vorrang hatte die Einrichtung von Landschaftsschutzge-
bieten (LSG), die er später - überwiegend erfolgreich - in Naturschutzgebiete
umzuwandeln suchte (TaAeZZe Die Strategie war klar: ttßere/fs zu Beginn o'er

/VafurscAufzarAeZf [um 1951 in Südbaden, Anm. d. V.] wurde das Augenmerk
darauf ger/cAfef, weife 7eZ7e des ßodenseeufers vor der AAscA/Zessung durcA

PrZvafe/genfümerzu sZcAerm;, schrieb der badische LandesAeauffragte für A/afur-

scAufz und LandscAaffspZ/ege Dr. W. Fries (7?PG ZVordosf Z953, S. 17).

AAAUdung 9: Dr. Ludw/g Se/'fer/cA (7904-197g), Landrat des Landkreises Konstanz von 1954 A/s

/9<5S fzwe/fer von rec/7fsj m/Y /fre/sfa^sm/Yg/Zetfem a/7/ass//c/7 e/'ner zf/Commzv/?a/po//f/sc/7e/7 Z.e/7r-

taArto an? Plansee (Tirol), 79.04.1955. ZZ/erAafte SelferlcAelneOZerlandscAa/t vors/cA, die er am

Llnfersee nlcAf meArso vorfand: «Wrkommen gegen (Wittagzum Plansee. F/nLuivel, e/ngeAeffef In

Felsen und Wälder, die s/'cA ö/s unnilffelAaran das Wasser Ae/unfe/z/eAenj? (DlenstcAron/k 1955;

Foto mit freund/loAer GeneAn?/gung des KrelsarcA/Vs Konstanz).



Auch das thurgauische Ufer war in den 1920er- und 1930er-Jahren unter Druck

geraten. //Se/'f mehra/szwe/'./aA/'zeApten /'sf der Andrang" i/on Personen at/s naderer
and we/'tere/* Entfernung, d/'e ßaup/äfze fe'r 14fec/?enend- and ßade/raaser für s/'c/?

deansprac/ren, gross. D/'e gesefz//c/?en Grand/agen', d/'ese ßaaere/' /'n geordnete
ßaä/ie/i zu/e/?te/? oäe/'an.gew/ssen Sfe//enganzza venö/efen..., s/'ndmange/daff;;,
stellte die Peg/ona/p/anangsgrappe A/orctosfscAwe/z fest (PPG A/oräosf /953,
S. 3). Der zweckgebundene Zusammenschluss von sieben ostschweizerischen
Kantonen hatte sich zur Aufgabe gemacht, einen interkantonalen Scdafzzonen-

p/an vorzulegen, //der a/s Grand/age für den fr/ass von Scdafzverordnangen an?

Pde/'n- and Seeufer... angewendet werden Kann//, darin enthalten auch //Ged/'efe...,

d/'e der ßedaaangganz oder fe/'/we/'se entzogen werden /nässen.?/ ('PPG A/ordosf

7953, S. 5). Hintergrund waren freilich nicht nur der private Bauboom, sondern
auch die Jahrzehnte alten Bemühungen um die Schiffbarmachung von Hochrhein
und Bodensee, die die Uferlandschaft nachhaltig verändert hätten fOsfendorp
20/2J. Ob sich die «Wunschträume» des Richtplans in kommunalen Zonenplänen

niedergeschlagen haben, ist nicht bekannt.

Am Ende der Wirtschaftswunderjahre und des Baubooms 1974/75 erhöhte
sich die öffentliche Aufmerksamkeit breiter Bevölkerungskreise gegenüber
Umwelt- und Naturschutzthemen. Um diese Zeit begann in Baden-Württem-

berg die Diskussion um ein Landesnaturschutzgesetz, nachdem bis dahin das

Reichsnaturschutzgesetz von 1935 weiter gegolten hatte. Als es am 26.09.1975
verabschiedet wurde®, enthielt es in § 37 ein grundsätzliches Betretungsrecht
der freien Landschaft einschliesslich der Ufer von Flüssen und Seen sowie in

§ 16 Schutzvorschriften für Feuchtgebiete und Ufervegetation auch ausserhalb

von Schutzgebieten, eine für die damalige Zeit bemerkenswerte Pionier-

leistung. Damit war der weiteren Inanspruchnahme der Uferzone durch private
Eigentümer ein Riegel vorgeschoben.

Die Schweiz, und hier im Speziellen der Kanton Thurgau, folgte einer anderen

Tradition bei der Trennung von Siedlungs- und Nicht-Siedlungsflächen bzw.

der Ausweisung von Schutzflächen, nachdem die kantonale Gesetzgebung'
die Gemeinden mit einer weit reichenden Planungsautonomie ausgestattet
hatte (7Wefz/er 20/ // Eine Motion des Grossen Rats des Kantons Thurgau vom
25.04.1957, mitten im Bauboom der 1950er- und 1960er-Jahre, mit dem Ziel,

raumplanerische Kompetenzen auf die kantonale Ebene zu verlagern, schei-
terte zunächst am Widerstand der Gemeinden, die ihre Autonomie in Baube-

willigungsfragen gefährdet sahen. Die Zersiedelung der Landschaft, wohl auch

am Untersee, schritt weiter voran, bis der Bundesrat im März 1972 mittels

7 H/e/cde <rgesefz//cde/7 Greed/a^eo;; aosserda/d der P/3/?o/7£saofo/70/77/e der Geme/edee d/'er

öderdaopf zt/r,4/7we/7do/7£' daffe/7 /rommer? /röeeee, w/rd /7/'cdf erwadof. 79<59 werde dt/rcd
d/'e >4r7r7a/7r77e der/W/'/re/ 22ter eed 32poa/ter der Po/7desi/erfasso/7£ öderdaopf ersf d/'e

i/e/fassungsrecAW/cAe GrunU/age fi/r raump/aner/sc/ie Kompetenzen i>e/m ßenc/ unrf /n c/en

/Ca/?fo/7e/7 ^escdaffe/7.
5 Gesefz zo/77 Scdofz der A/afer, zer Pde^e der /.aodscdaft 0/7d öder d/'e £rdo/e/?^si/orsor^e

/'/? e'er fre/'e/? LanäscAaft fA/aturscAufzgesefz - WafScAGJ, Gesetzö/atf ßaeten-WürftemAerg"
7975 f/Vr. 2/, S. ä54-<5S0J.

9 /Ca/?fo/7a/es F/or^esefz 1/0/77 <5. Fedroar 7953 fF/GJ, FF 973.7
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Notrecht'" die Kantone verpflichtete, umgehend provisorische Schutzgebiete,
auch solche an Seeufern, auszuweisen. Der Kanton Thurgau erfüllte die Auflage

sozusagen in Vorwegnahme des eigenen kantonalen Planungs- und Baugesetzes
vom 1.4.1974 und des Bundesgesetzes über die Raumplanung" vom 22.06.1979

(in Kraft am 1.1.1980). Sechs Jahre später wurde der erste kantonale Richtplan
genehmigt, der einerseits mit den Gemeinden abgestimmt war, andererseits
die Gemeinden verpflichtete, ihre jeweiligen kommunalen Zonenpläne dem
Kanton zur Genehmigung vorzulegen. Natur- und Heimatschutz ist grundsätzlich
Sache des Kantons'^ und der Gemeinden. Den Gemeinden fällt die Aufgabe
zu, den Schutz und die Pflege erhaltenswerter Objekte in den Nutzungsplänen
sicherzustellen; dazu werden neben ßai/zoner? und /.andw/rfsc/raftzzone/? auch

Schutzzone/t ausgewiesen und ihnen für eine begrenzte Dauer von rund 15

Jahren bestimmte Entwicklungsziele zugewiesen. Nach der Zonenklassifikation
des Amts für Raumentwicklung des Kantons Thurgau geniessen die A/aft/rscäafz-

zone, die A/afwsc/ti/fzzone /'m M/a/d, die A/aft/rsc/tufzzone /'m Gewässer, der Wa/d,

das Oferge/ro'/z und das Gewässer einen absoluten Schutz, der grundsätzlich
keine Bautätigkeit erlaubt (Taöe/fe 2J. Der Status dieser Flächen kommt dem
Status deutscher Naturschutzgebiete (s. o.) nahe. Geringer ist der Schutz in

der /.antfw/rfscäaffszone, der /.andsc/jaffsscäufzzone, der ßeböauzo/ie und der
Fre/Yra/fezone Landschaft, in denen grundsätzlich Bauten und Anlagen erlaubt
sind, welche für die ordentliche Bewirtschaftung der Flächen notwendig sind.

Diese Einstufung entspricht in etwa der deutscher Landschaftsschutzgebiete
(Tade/fe 2j.

3.2 Lftervenbauun^en am L/nfersee

3.2./ L/ders/c/ft
Bei der Erfassung des Uferverbaus wurde unterschieden, ob der Böschungs-
oder Mauerfuss unterhalb oder oberhalb der Mittelwasserlinie (MWL) liegt
(Add/'/dung /OJ. Zur Ermittlung der verbauten Uferlänge wurden die höher lie-

genden Befestigungen auf die Flochwasserlinie (HWL) bezogen, da diese Linie,
und nicht etwa die MWL von einer Verbauung betroffen ist. Die tiefer liegenden
Uferbefestigungen wurden dagegen sowohl auf die MWL als auch auf die HWL

bezogen, da beide Linien durch das Bauwerk abgedeckt werden. Demnach ist
die Mittelwasserlinie des Bodensee-Untersees zu knapp 19% ihrer Länge durch

Befestigungen verbaut, die unterhalb des MW-Niveaus gründen (Tabelle 3).
Durch diese Befestigungen einschliesslich der Hinterfüllungen und Aufschüt-

tungen wird die Wasserwechselzone erheblich gegenüber ihrer ursprünglichen
Ausdehnung verringert (vgl. Kapitel 3.3). Etwas günstiger verhält es sich mit
den Befestigungen, die erst oberhalb des MW-Niveaus angelegt wurden. Hier

ist immerhin der untere Teil der Wasserwechselzone in der ursprünglichen

70 0endeshesch/ess eher dr/ngV/che Massnahmen aef dem Geh/'ete der ftaemp/aneng, i/om
/Z Marz. /97Z fAS /P72 644J.

7 7 ßendes^esefz eher d/'e ftaemp/aneng' i/om 22.0(5.7979 (/4S 7979 7573J.
77 Gesefz zem Schefz end zer Pf/ege der /Vafer end der /-/e/maf i/om 0. >4pr/7 7992 (7?ß 450.7J,

/'n /Craft a/n 7. >4pr/V 7994.



Uferbefestigungen mit Fuss...

unterhalb der MW-Linie oberhalb der MW-Linie

Länge der Uferlinie (Bezugslinie) MW-Linie: 102,939 km HW-Linie: 95,372 km

Uferverbauungen (gesamtes Ufer) 19,095 km 30,149 km

Anteil verbauter Uferlinie am ges. Ufer 18,6% 31,6%

am Schweizer Ufer (TG, SH) 34,4% 51,9%

am baden-württembergischen Ufer 10,3% 22,6%

Fsfie/fe 3: l/ferrertouungen am ßocfensee-Onfersee. Dargeste/// s/nö cf/'e Tänzen |7rm) ber ßezu^sufer//n/'en, ü. 6.

c/er re/ronsfru/'erfer? ursprü^gf/cften /W/ffe/wasser/Zn/e (71414//., Feferenzufer/Zn/e,) une/ Zyoc/îwasser/Zn/e (7-/I4/ZJ

sow/e c/Ze o'er L/Zeri/erbauuo^e/7 onter/73/6 <v/7cZ oöerüa/ö o'er MU//. (pro/Zz/erf auf cZZe ßezu^s/Zo/eoJ; c/urc/7

l/erg/e/c/7 berechnen s/c/7 cZZe proze/7fua/en TlnfeZ/e verbau/er L/fersfrec/re/?.

AöfeMmg 10; Se/sp/e/e Für f/e/7/egenate Mauern fa) Fuss unfer/ja/6 cter/WI4ï, 4//ens5ac/j, Foto: 3S.04.20// und

für /70C/7 //egeocZe Mauern; fü,) Fuss oüerüa/ü cZer M14//.; >4//ens/?ac/7, Foto: 20.04.20/ /. D/e /?oc/7 //e^encZen

Mauern /assen e/ne l/or/anüi/e^efaf/on zu uncZ üee/nfräcüü^en cZ/e /.eüensräun7e des ft//Ztora/s wen/^er s/ar/r
a/s c/Ze f/ef//e^encZen Mauern.

Ausdehnung erhalten geblieben fAW/Mrng- 70). Werden beide Verbauungstypen
auf die Hochwasserlinie projiziert, ergibt sich ein Verbauungsgrad von 31,6%.

In Adb/M/z/.g // ist die Verteilung der unterschiedlich stark verbauten Uferstre-
cken auf der Basis von 927 Segmenten von je ca. 100 m Länge dargestellt.
Man erkennt zunächst, dass die Verbauung der MWL durch tief liegende Be-

festigungen deutlich geringer ist als die Verbauung der HWL durch tief- und

hochliegende Befestigungen, d. h. ein erheblicher Teil der Verbauungen besteht

aus Bauwerken, die zwischen MWL und HWL gründen. Die regionale Verteilung
zeigt deutlich, dass das Südufer des Rheinsees fast durchgehend verbaut ist.
Auch die Uferabschnitte zwischen Stein und Wangen, am Süd- und Westufer der
Insel Reichenau sowie in den Ortslagen von Radolfzell, Allensbach und Konstanz

sind weitgehend verbaut.

Die AdMc/t/ng 72 stellt die Häufigkeitsverteilung der 100-m-Segmente über
den Verbauungsgrad dar. Von den 927 Segmenten sind 446 Segmente nicht
oder geringfügig, d. h. bis maximal 10% ihrer Bezugslänge verbaut. Weitere 279

Segmente sind fast vollständig, d. h. zu mehr als 90% verbaut. Auf die mittleren
Verbauungsgrade zwischen 10 und 90% entfallen nur 202 Segmente. Diese



AöMdun^ ' 7: Wäu%/fe/fsverte//ung o'er 700-m-Se.gmenfe öfter dem k/ess/erten Verftem/n^-s^rad

Dargesfe//? /'sf d/'e Za/?/ c/er (yferspgmeofe, c//e m/'f 0- 70% /?/s PO- 700% //yrer ßezp^s/ap^e CA/H//.J

vertauf s/'/7c/. fteprotft/z/'e/t m/Y £ew////£i/s7£ 1/0/7 sw//'sstopo 740377/

Darstellung zeigt, dass überwiegend von lang gestreckten und geschlossenen
Uferverbauungen auszugehen ist. Kleinräumige und punktuelle Verbauungen
sind eher die Ausnahme. Auf der anderen Seite sind weite, zusammenhängende
Uferstrecken praktisch unverbaut, während Uferabschnitte, die zu etwa gleichen
Teilen naturbelassene Abschnitte und Verbauungen enthalten, selten auftreten.

3.2.2 L/fe/ver,ö3i/u/7,ge/7 //? c'en Gemsr/o/n^en bzw/. Orfsfe/'/en

Die mit Uferverbauungen versehenen Strecken wurden mit den Gemarkungs-
bzw. Ortsteilgrenzen verschnitten, sodass sich im Vergleich mit der gesamten
Uferlänge der Gemarkung der prozentuale Anteil verbauter Uferlänge ergibt.
Den grössten Anteil an verbautem Ufer besitzt die Gemarkung Berlingen mit
85,6% (Bezug MWL) bzw. 93,9% verbauter Hochwasserlinie (HWL), gefolgt von
den Gemarkungen Konstanz (ohne ehem. Gemeindegebiet Wollmatingen), Stein
und Steckborn (lAbMc't/n.g /3J. Zu den Gemarkungen, deren Uferlänge nur zu

einem geringen Teil von Uferbefestigungen abgedeckt wird, gehören Gaien-
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/4bb//c/ua£/2: /Vao/7£Are/fsverte/7ua£ der /00 a7-Se£a7eate überc/e/77 /r/ass/ertea l/eabautva£s,gTac/.

Darges?e//f /'sf c//e Za/7/ c/er Gferse£a7eafe, c//e a?/'f 0- 70% usw. 6/s PO- 700% /T7/-e/- ßezugs/äa^e
(77M/Z.,) i/erbauf s/ac7.

4/}£>Myag 73: l/eabaut/a^s^rac/ 7a c/ea Geaiar/rua^ea uac/ O/tsfe/'/ea aai ßoc/easee-Gafersee fßezpgs-
//n/'e HM4J. Dar^esfeffi ;sf derprozenfua/e 4n(e/7 i/erbatrfer t/fer an cfer Gesamf/apge der ßezugs//n/e
(^/-/14/Z.^ /a dery'ewe/7/^ea Gea?ar/rua^. /?eproc7uz/erf aw'f £ew/77/£ua£ i/oa sw/ssfopo fß-4 740377J.

hofen, Gundholzen, Markelfingen und die auf dem Festland gelegenen Ortsteile
der Gemarkung Reichenau. Auf thurgauischer Seite besitzen die Gemarkungen
Tägerwilen und Triboltingen verhältnismässig wenig verbaute Uferstrecken.

3.Z3 t/ferverßat/on,g"en //? den ß/acdwassersc/jtyfzzonen des ßodenseetderp/ans
des ße^/onaA/erdandes F/ocdrde/n ßodensee (7?l/f/ß /984J

Durch die Bodenseeuferpläne von 1984 wurde das baden-württembergische
Bodensee-Ufer zwischen der 390-m-Höhenlinie (entspr. ca. 5 m unter Mittelwas-

ser) und der HW-Linie flächendeckend in drei Flachwasserschutzzonen (FWSZ)

eingeteilt, in denen bestimmte Eingriffe zulässig und andere unzulässig sind.



Die irf/nfe/'/un^öesf/mmf s/'c/? nac/? der//mno/o^/sc/7en Bedeu/img, dem Gradc/er

5c/7äc//^t/n^ und der Fünff/ger? A/ufzung - auc/7 der anscW/'essenden Landse/fe??

(7?ld7ß /964, S. 7). Die FWSZJ ist die am strengsten geschützte Zone, sie dient
dem absoluten Schutz der noch intakten Uferabschnitte und ist «von bau/Zc/ien

oder sonsf/gen An/ager? fre/zu/ia/fen; d/'es g/'/f /'nsdesondere ft/r /4ufec/)üffun^en

.(7?l/Wß /9S4, S. 8, 9). Die FWSZJi bezweckt den kve/tge/ienden Schutz
der teilweise naturnah erhaltenen Bereiche; im Unterschied zur FWSZJ ist
hier vielfach der rrt/bergangsbere/c/? Wasser/Zand dure/? dau//c/?e oder sonsf/ge
Massnahmen /'n se/'ner IMr/run^gesförf;? (7?l/A/ß /9S4, S. 16). Hier sind irdau/Zche

oder sof7sf/(ge An/a^en und andere f/'n^r/'ffe nur dann zuzu/assen, wenn s/'e nach

b/m/ang, Gesfa/fu/?,§" und Fo/,geiw"Ft//7,g m/'f dem Sc/ïufz der F/achwasserzone zu
vere/'ndaren s/'nd (7?I/Wß 79<54, S. 14). In den verbleibenden Abschnitten, der

Allgemeinen Flachwasserzone (aFWZ) gelten keine diesbezüglichen Schutz-
ziele oder Einschränkungen. Am Thurgauer und Schaffhauser Unterseeufer
sind keine vergleichbaren Gewässerschutzzonen ausgewiesen, sodass sich die

nachfolgenden Angaben nur auf das baden-württembergische Ufer beziehen.
Die 7aZ?e//e 4 zeigt, dass die insgesamt 22 Teilabschnitte der FWSZJ bei einer

Gesamtlänge von 44,98 km, gemessen entlang der Referenzuferlinie (MWL),

0,33 km verbaute Ufer aufweisen. Der mittlere Verbauungsgrad liegt bei 2,5%.

Rechnet man noch die oberhalb der MWL liegenden Uferbefestigungen hinzu,
kommt man auf einen mittleren Verbauungsgrad von 6,6%. Die weniger stark

geschützte FWSZJI besitzt bereits einen deutlich höheren Verbauungsgrad von

14,3% (Bezug: MWL) bzw. 33,4% (Bezug: HWL). In beiden Schutzzonen ist der auf

die HWL bezogene Verbauungsgrad mehr als doppelt so hoch wie der auf die
MWL bezogene Wert. Ein grosser Teil der Verbauungen gründet also oberhalb
des Mittelwasserniveaus. Noch höher ist der Verbauungsgrad in der aFWZ. Hier

sind es vor allem tief liegende Mauern, die dafür sorgen, dass bereits die MWL

zu knapp 46% verbaut ist.

In der Adö/'/dung /4 wird die Lage der Flachwasserschutzzonen entlang des

baden-württembergischen Ufers gezeigt. Das Ufer ist in 22 FWSZJ und 26

FWZJI eingeteilt; die verbleibenden Uferabschnitte bilden 13 getrennte aFWZ.

FWSZJ FWSZJI aFWZ Gesamt

Anzahl Zonensegmente 22 26 13 61

Bezugslinie: Gesamt-Länge (km) 38,35 17,40 10,31 66,05

HW-Linie
Länge des verbauten Ufers (km) 1,96 7,25 5,71 14,92

mittl. Anteil des verbauten Ufers (%) 6,6 ±8,8 33,4 ± 34,4 54,3 ±32,2 28,2 ±32,5

Bezugslinie: Gesamt-Länge (km) 44,98 17,48 10,29 72,75

MW-Linie
Länge des verbauten Ufers (km) 0,33 2,36 4,81 7,50

mittl. Anteil des verbauten Ufers (%) 2,5 ±6,1 14,3 ± 23,9 45,6 ±32,0 16,7 ±26,8

7abe//e 4: (/fe/vertauu/igen /V? de/7 F/ac/7wasse/"sc/7u£zzo/7e/7 c/es öaden-wi/rffembe/gyseften Pfersees t//7c/ Seer/?e//7s.

Da/geste//f s/hc/ d/'e gesamte/r L/fer/äV?£e/7, ofe {Jngen sow/'e c//e /tofe/'/e i/erbaater L/fer //? efea t/rttersc/w*ec///c/7e/7 F/ac/7-

wassersc/wizzonen-ZC/assen (TW/tteAve/te ± e/a/; Sfandardabwe/c/?fy/7g). D/e Längen des i/erbaufea L/fers werden at/fd/'e

re/ro/?sfny/e/te ersprdn,g//c/7e Mtfe/wasser/Zn/e (7WH/Z., Fe/erenzefer/Zn/ej end /yoc/7wasser//n/e (7-/IVZJ proy/z/erf; Fl/KSZ_/,

/WSZ_// - F/ac/?nzassersc/7atezoF?ea / end // nac/? FI//7F 79S4, aFM/Z - a//,gen7e/ne F/ac/?iyasseAzone f£/hze//?e/fen s/e/7e fezfj.



>4&6M//7£ 74: f/ac/7i<v3Ssersc/wfzzo/7en am bac/eo-wörffem&er^/sc/Ten t/oferseeofer; obe/7 /.a^e
o'er F/ac/7wassersc/7ofzzo/?e/7 FlWSZ / ore/ // sow/'e efer aFH/Z (sc/?em., Fr/äoferoo^eo s. 7exfJ;

oofe/7 l/erbaooogsgrac/ c/er F/ac/?ivassersc/?o7zzooeo (% yerôaofe L/Zersfrec/re, ßezo^s///7/e 7714//.J.

Feproo'i/z/e/t rn/'f ßew////£OA?£ 1/00 sw/ssfopo 740377/

Der durchschnittliche Verbauungsgrad innerhalb jeder der 61 Zonen liegt zumeist

unter 20%, lediglich am Ufer der Insel Reichenau, am nördlichen Rheinsee-Ufer
sowie vor den Ortskernen Radolfzell, Allensbach und Konstanz erreicht er deutlich
höhere Werte. Allerdings nivelliert die sehr unterschiedliche Grösse der Flach-

wasserschutzzonen die vorhandenen kleinräumigen Unterschiede der Verbauung.

3.2.4 (/fe/ver/bauun.gen /n den A/aft//*- t/ndLand.sc/7afts.sc/wfz,gef)/efen
Die Schweiz und Deutschland haben unterschiedliche Traditionen und Vorge-
hensweisen bei der Ausweisung von Schutzgebieten zum Erhalt von Natur und

Landschaft (vgl. Kapitel 3.1.4). Um dennoch die Daten gemeinsam darstellen und

einen Vergleich vornehmen zu können, wurde folgendermassen vorgegangen:
Die Geometrien und sonstigen Angaben der baden-württembergischen Na-

turschutz- (NSG) und Landschaftsschutzgebiete (LSG) wurden wie von der

Naturschutzverwaltung bereitgestellt übernommen (Taöe//e 2j. Die Geometrien
wurden v. a. im Bezug auf die Referenzuferiinie geringfügig korrigiert, um un-



plausible Ergebnisse zu vermeiden'-, und mit den Ufergeometrien (HWL, MWL,

NWL) sowie mit den Gemarkungsgrenzen verschnitten. Jedes der im Allgemeinen

gemarkungsübergreifenden Schutzgebiete besitzt einen Identifikationscode und

eine gebräuchliche Namensbezeichnung, die in der Tabe//e 2 wiedergegeben
sind. Am Thurgauer und Schaffhauser Ufer wurden die aktuellen Zonenpläne
der einzelnen Gemeinden herangezogen, die von den Raumplanungsämtern der

beiden Kantone bereitgestellt worden waren. Hier wurden nach Angaben des

Thurgauer Amts für Raumentwicklung bestimmte Grundnutzungskategorien
ausgewählt, die in ihrer Bedeutung und Verbindlichkeit den baden-württember-

gischen Festlegungen von NSG und LSG möglichst nahe kommen (Tabe//e ZJ.

Die zahlreichen Teilflächen tragen keine eigene Bezeichnung, daher wurden sie

innerhalb jeder Gemarkung zusammengefasst und mit dem Namen der Gemar-

kung bezeichnet. Die Tatsache, dass sich Flächen einer bestimmten Einstufung
auf dem Gebiet der Nachbargemeinde fortsetzen können, wurde nicht eigens

berücksichtigt. Wie auch am baden-württembergischen Ufer überlappen sich

LSG- und NSG-Flächen nicht.

Die 7abe//e 5 zeigt, dass am gesamten Untersee 23,79 km Uferlänge (Bezuglinie:
MWL bzw. Referenzuferlinie) in einem wie oben gefassten Landschaftsschutzge-
biet (LSG) liegen. Weitere 46,90 km liegen in einem Naturschutzgebiet (NSG).

Diese Angaben umfassen auch die Uferstrecken, an denen die seeseitige Grenze

des LSG bzw. NSG mit der MWL zusammenfällt. Nur 31,3% der gesamten Ufer-

länge des Untersees liegen in sonstigen, nicht in dieser Weise geschützten Ge-

bieten. Ähnliche Zahlen ergeben sich, wenn die HWL als Bezugslinie zugrunde

gelegt wird. Am baden-württembergischen Ufer sind die Uferstreckenanteile,
die in LSG (25,9%, Bezug HWL) bzw. NSG (42,4%) liegen, höher als am Schweizer

Ufer (SH und TG, 19,5% bzw. 30,9%).

In den einzelnen Seeteilen stellen sich die Verhältnisse sehr unterschiedlich dar.

Hohe Anteile von Naturschutzgebieten besitzen die Gemarkungen Tägerwilen
und Triboltingen, ausserdem Horn, Moos, Hegne sowie einige Ortsteile der

Gemeinde Reichenau. Dagegen fallen Allensbach, der Ortsteil Insel Reichenau

sowie die Gemarkungen rund um den Rheinsee durch sehr niedrige Anteile an

NSG-Uferlinie auf. Dies gilt gleichermassen für beide Bezugslinien. Im Gegenzug

ist der Anteil von Uferstrecken, die weder in einem NSG noch in einem LSG lie-

gen, in den Ortskernlagen von Konstanz, Allensbach und Radolfzell sowie in den

Gemarkungen des südlichen Rheinsee-Ufers mit Ausnahme von Mannenbach

und Eschenz sehr hoch (Abb/'AA/ng /5J.

Der Verbauungsgrad in den einzelnen Schutzgebietskategorien stellt sich sehr

unterschiedlich dar. Generell weisen die Landschaftsschutzgebiete mit 0,4% bis

38,9% (Deutschland, Bezug HWL) bzw. 62,4 bis 93,2% (Schweiz, Bezug HWL) einen

höheren Anteil von Uferverbauungen auf als die Naturschutzgebiete, in denen

/3 /tu/gnund der unrersc/)/ed//c/)en Genau/gte/ï der de/rörd/Zcden Sc/rufz^eb/efs^eometr/en fBe-

zgfsmasssfsb /:Z5'000J und cfer se/dsf erzeugten Wfergeomefr/en fßezugsmasssfad -G/'OOOJ
ersfrec/ren s/cd d/'e erstgenannten seewärts te/'/we/se n/'cdf ganz d/'s zt/r exa/rt d/g/te//s/erten
MI/VL //7 fä'//en, /n denen d/'e AdUVZ. y'edocd ortens/cdf//cd d/'e seewä'rt/ge Grenze d/'eser Scdefzge-
d/'ete darste//en so//fe fer/cenndar etwa dt/rcd den eden/a//s adwe/'cdenden l/fert/n/eni/er/aaf der
Top. /Carte /:.25'O0OJ, werde d/'e Scdefzgert/etegeomefr/e d/'s dortd/'n erwe/'fert.



Uferlänge (km) Anteil der Uferlänge

an der Gesamt-Uferlänge (%)

LSG NSG Sonstige LSG NSG Sonstige

Schweizer Ufer Bezug HWL 5,73 9,08 14,52 19,5 30,9 49,5

(SH + TG) Bezug MWL 6,17 11,36 12,66 20,4 37,6 41,9

baden-württembergisches Bezug HWL 17,11 28,01 21,01 25,9 42,4 31,8

Ufer Bezug MWL 17,62 35,53 19,59 24,2 48,8 26,9

gesamtes Ufer Bezug HWL 22,84 37,09 35,53 23,9 38,9 37,2

(Untersee) Bezug MWL 23,79 46,90 32,25 23,1 45,6 31,3

7ade//e 5; A/ad/r- and /.andscdaftsscdafz^ed/'efe a/77 L/atersee-L/fer. Dar,gesfe//f s/'ad d/'e L/fer/aa^ea des Scdwe/'zer

aad des dadea-wâ'/tte/ader^/'scdea L/fers, d/'e /a e/'ae/a /.aadscdaftsscdafzged/'ef (Z.SG/ /'a e/'aea? A/a/arscdafz-

£eb/'ef (TVSGj oder e/'aer soast/£e L/AerA/äcde //e^ea. D/'e L/fer/â'a^ea dez/'edea s/c/7 aafd/'e re/roasfra/'erfe M/'ffe/-

wasser//n/e (AWL, ffeferenzuferf/'n/ej fiziv. auf d/e Woc/wasser/m/e (f/Mf/J. 4m öademwürffemöerg/sc/ien Ufer
deze/'cdaea d/'e Scdafz,ged/'efe d/'e a/s A/SG dzw. Z.SG aasgew/'eseaea F/â'cdea, aa? Scdn/e/zer L/fer tardea de-

sd'/a/ate /Cafe^or/'ea der Zro/a/aaaa/ea Zoaeap/a'ae za^raade ^e/e^f fVg/. 7ade//e 2/

466//cfung /5.- 4nfe/7e ran Ufer/angen /n Afetursc/iufzgeWeten (aben) une/ /n Lanrfsc/iaffssc/rufzgeb/e-
tea faateaj aaAder ßas/'s der Ge/aarAaagea (700% - L/ter/aage der Ge/aar/raagea; ßezags//'a/'e: A/147./

/?eprodaz/'erf /a/'f ßew////gang i/oa sw/sstepo (724 7403/7/



der Anteil zwischen 0% und 6,5% (Deutschland) bzw. 5,3% und 52,0% (Schweiz)
schwankt. Im Mittel ist die Uferlinie in den Naturschutzgebieten (Schweiz und

Deutschland) zu 3,4% verbaut. In den Landschaftsschutzgebieten liegt dieser
Anteil knapp zehnmal höher (7abe//e <5J. Die verbleibenden, nicht geschützten
Uferstrecken weisen mit rund 60% den höchsten Verbauungsgrad auf. In jeder
Kategorie sind die Anteile verbauten Ufers in den Kantonen Thurgau und Schaff-

hausen höher als im baden-württembergischen Seeteil. Dies gilt insbesondere
für die LSG-Flächen in den Gemarkungen Ermatingen, Berlingen und Stein, deren

Verbauungsgrad in den LSG-Abschnitten bei über 90% liegt. Allerdings gibt es

auch einige Gemarkungen wie z. B. Radolfzell und Konstanz (ohne Wollmatingen),
in deren Uferbereich keine Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen sind. In der

Kategorie NSG sind die Ufer in den meisten Gemarkungen nur geringfügig verbaut

(<10%, Bezug HWL), lediglich in Stein und Berlingen werden 52% bzw. 74,6% erreicht.

verbaute Uferlänge (km)

in der Schutzgebietskategorie

Anteil der verbauten Uferlänge

an der Uferlänge in der Schutz-

gebietskategorie (%)

LSG NSG Sonstige LSG NSG Sonstige

Schweizer Ufer Bezug HWL 3,73 0,57 10,95 65,0 6,2 75,4

(SH und TG) Bezug MWL 3,14 0,45 8,01 50,9 3,9 63,3

baden-württembergisches Bezug HWL 3,75 0,71 10,50 21,9 2,5 50,0

Ufer Bezug MWL 1,14 0,26 6,09 6,5 0,7 31,1

gesamtes Ufer Bezug HWL 7,48 1,28 21,45 32,7 3,4 60,4

(Untersee) Bezug MWL 4,28 0,71 14,10 18,0 1,5 43,7

7abe//e <5: L/fen/erbau /'/? c/e/7 A/aft/r- und /.andsc/?affssc/?ufz^ed/efen am L/atersee-L/fer. Da/gesfe//f s/V?d d/'e

verbauten L/fer/än^en des Scbwe/zer und des baden-i^ürften7ber^/scben l/ters, d/e /n e/'nen7 /.â/7c/sc/73ftssc/7i/fz-

£ab/ef (ÏSGj, /'n e/nem Afetursc/?ufz,gef)/ef (A/SGj ober e/'ner sonsf/ge Lfferffâ'c/je //e^en. Angaben /n Arm verkaufe

b/fer/än^e und/n Prozenf der gesamten L/ter/än^e /n deryeive/7/^en 5c/7ufz^eb/ete/rate^or/e (VgV. auc/? /.elende
zur 7abe//e 5/

Betrachtet man allein die 12 baden-württembergischen Schutzgebiete, so erge-
ben sich in den Landschaftsschutzgebieten unterschiedliche Verhältnisse: Drei

der vier Gebiete zeigen beträchtliche Uferverbauungen von jeweils mehr als

20%, nur das LSG 3.35.009 «Bodanrück» ist kaum betroffen (Tabe//e 7J. In den

meisten Naturschutzgebieten ist der Verbauungsgrad vernachlässigbar klein.

Lediglich im NSG «Bodenseeufer», das aus mehreren Teilgebieten besteht, sind

0,26 km (Bezug: MWL) bzw. 0,71 km (Bezug: HWL) verbaut.

3.3 Tlufec/iüffun^en am L/nferseet/fer
Während der Geländebegehung im Frühjahr 2011 wurde deutlich, dass die mei-

sten, vor allem aber die tief liegenden Ufermauern gebaut wurden, um künstliche

Ufervorschüttungen zur Landgewinnung seeseits baustatisch zu sichern und vor
Ausspülung zu schützen. Vor diesem Hintergrund wurden neben den Uferbe-

festigungen auch die dahinter liegenden Aufschüttungen kartiert (vgl. Kapitel 2.2).

3.3./ /denf/7/z/e/"t/n,gder/lt/fscAt/ffun^en
Insgesamt wurden 367 einzelne Aufschüttungsabschnitte unterhalb der rekons-
truierten Hochwasserlinie (HWL) identifiziert und klassifiziert. In den meisten



Untere Bezugslin e (MWL) Obere Bezugslin e (HWL)

Typ Schutz-
gebiets-

ID

Name gesamte
Ufer-
länge
(km)

verbaute
Ufer-
länge
(km)

Anteil
verbauter
Uferlänge

(*)

gesamte
Ufer-
länge
(km)

verbaute
Ufer-
länge
(km)

Anteil
verbauter
Uferlänge

(%)

NSG 3.004 Wollm. Ried - Untersee - Gnadensee 13,73 0,00 0,0 8,73 0,04 0,4

NSG 3.005 Halbinsel Mettnau 6,00 0,00 0,0 3,38 0,00 0,0

NSG 3.039 Stehiwiesen 0,44 0,00 0,0 0,43 0,00 0,0

NSG 3.058 Bodenseeufer 9,85 0,26 2,7 10,20 0,67 6,5

NSG 3.088 Radolfzeller Aachried 0,00 0,00 0,0 0,69 0,01 0,8

NSG 3.120 Bodenseeufer auf Gmk. Markelfingen 2,07 0,00 0,0 1,74 0,00 0,0

NSG 3.229 Radolfzeller Aachmündung 1,24 0,00 0,0 0,79 0,00 0,0

NSG 3.235 Hornspitze auf der Höri 2,22 0,00 0,0 2,05 0,00 0,0

NSG alle 35,53 0,26 0,7 28,01 0,71 2,5

LSG 3.35.003 Bodenseeufer 4,52 1,07 23,6 3,45 1,22 35,3

LSG 3.35.005 Insel Reichenau 9,46 0,08 0,8 9,31 2,02 21,7

LSG 3.35.009 Bodanrück 3,03 0,00 0,0 3,05 0,01 0,4

LSG 3.35.012 Wollm. Ried - Untersee - Gnadensee 0,62 0,00 0,0 1,30 0,51 38,9

LSG alle 17,62 1,14 6,5 17,11 3,75 21,9

nicht unter Natur-/Landschaftsschutz
stehende Gebiete

19,59 6,09 31,1 21,01 10,50 50,0

gesamtes Ufer (Baden-Württemberg) 72,75 7,50 10,3 66,12 14,96 22,6

7â/?e//e 7: i/fe/verba t/t//?gen /a? c/e/7 /Vaft/r- bzw. £a/7dsc/?3/ifssc/?i/£zge/wete/7 c/es 6äde/7-w/ö/ttem£>e/gysc/?e/7 L/nteAseeufers.

0a/geste//f s//7tf d/e 1/0/7 de/7y'eive/'//£e/7 ScAafz^ed/efs^reozea^escAa/ffeae/? 0ezu£s//h/ef? (7WH/Z., A/H//.J son//'e d/e aafd/e

ßezt/^s///7/e/7 proj/z/e/fe/7 L/fen/erdaaao^e/?.

Fällen waren die Flächen allein durch ihr abnormales Uferrelief (248 Flächen)
oder die abweichende Uferlinienführung (3 Flächen) zu erkennen. In den verblei-
benden Fällen waren es Kombinationen aus diesen beiden (106 Flächen) oder
weiteren Kriterien. 308 Flächen konnten «sicher» identifiziert werden, 41 weitere
wurden als «wahrscheinlich» und 18 als «unsicher» eingeordnet. Die seeseitige
Grenze ergab sich in den meisten Fällen anhand einer gut erkennbaren Be-

festigung der Vorschüttung. Die landseitige Grenze wurde anhand des Vergleichs
mit einem ursprünglichen Relief in der Umgebung sowie anhand von alten
Uferbäumen, älteren Gebäudeteilen oder historischen Dokumenten (Karten,
Pläne, Fotos) eingeschätzt. Es liegt auf der Hand, dass die Lageschätzung der
Grenzlinie und ihre grafische Umsetzung im Geländeprotokoll nur mit einem

gewissen Fehler möglich waren, der an der landseitigen Grenze bei etwa ± 1 bis

±3 m gelegen haben dürfte. Bei der Schätzung wurde konservativ vorgegangen,
sodass die nachfolgenden Daten Minimalschätzungen sind.

3.3.2 Längen, ßre/'fen t/nd F/ac/ien der4o/sc/iûffanden
Die Aufschüttungen nehmen eine Gesamtfläche von 0,706 km* ein. Die Grösse
der einzelnen Flächen reicht von wenigen Quadratmetern bis 35'000 m*, im



Mittel betragen die kartierten Aufschüttungsflächen 1'900 nV. Die grösste zu-

sammenhängende Aufschüttungsfläche (0,133 km*) befindet sich im Bereich der

Gleisanlagen und des Bahnhofs Radolfzell. Hier wurden vor Jahrhunderten schon

Auffüllungen zur mittelalterlichen Stadterweiterung vorgenommen. Im Zuge der

Bahntrassierung von 1861-62 wurde das Vorland vor der mittelalterlichen Stadt-

befestigunggrossräumig aufgefüllt (Abb//a'i//7,g /dj. Das Auffüllmaterial stammte
wahrscheinlich aus dem Durchstich durch den Grundmoränenwall, auf dem

die Mettnau und die Radolfzeller Altstadt liegen, sowie aus herbeigeschafftem
Bruchmaterial aus dem Schwarzwald (vgl. SfsoVer 20//J.

Von den Aufschüttungen ist vor allem die Eulitoralzone betroffen. Hier liegt die

aufgeschüttete Fläche bei 0,559 km*, während auf das Sublitoral 0,147 km*

entfallen (Tabe//e SJ. Etwaige Aufschüttungen im Epilitoral wurden nicht berück-

sichtigt, da hier die Identifizierung auf erhebliche Unsicherheiten stiess. Die

grössten sublitoralen Aufschüttungsflächen liegen im Bereich des Radolfzeller

Wäschbruck-Hafens. Verglichen mit der gesamten Sublitoralfläche sind die

überschütteten Flächen mit 0,95% vergleichsweise gering. Hierbei muss jedoch
berücksichtigt werden, dass stets die landseitigen Sublitoralzonen betroffen
sind, während die tiefer gelegenen Abschnitte aus nahe liegenden Gründen nur
selten, etwa im Bereich von Schiffsländen (z. B. Ermatingen, Radolfzell) aufge-
schüttet wurden. Der Anteil der überschütteten Eulitoralfläche ist mit knapp
7% bedeutend grösser. Bezieht man die Aufschüttungsflächen auf die gesamte
Litoralfläche, ergibt sich ein Anteil von 2,5%. Die 7abe//e S zeigt auch, dass der
Anteil aufgeschütteter Eulitoralflächen am Schweizer Ufer erheblich grösser
ist als am baden-württembergischen Ufer. Dagegen ist der Anteil aufgeschüt-
teter Sublitoralfläche am deutschen Ufer höher, wozu v. a. die umfangreichen
Aufschüttungen am Radolfzeller Wäschbruck-Hafen beitragen (Abb/Wun# /<5J.

Die Abb/Wun^ /7 zeigt, dass die Schwerpunkte der Aufschüttungen im Stadt-

gebiet Konstanz und am südlichen und nördlichen Rheinsee-Ufer liegen. Hier

fallen die Gemarkungen Berlingen, Steckborn und Stein auf, deren Eulitoralflä-
chen jeweils zu mehr als 20% überschüttet sind. Im Zeilersee ist vor allem das

Bahnhofs- und Hafenareal von Radolfzell betroffen (vgl. auch Abb/M/n# 7dJ.

Schweizer Ufer
(SH + TG)

baden-württem-
bergisches Ufer

gesamtes Ufer
(Untersee)

Sublitoral Eulitoral Litoral (Sub-, Eu-, Epilitoral)

gesamte aufge- gesamte aufge- gesamte aufge-
Fläche schüttet % Fläche schüttet % Fläche schüttet %

(km*) (km*) (km*) (km*) (km*) (km*)

1,917 0,012 0,63 1,452 0,150 10,36 4,827 0,162 3,37

13,575 0,135 1,00 6,599 0,408 6,18 23,385 0,543 2,32

15,492 0,147 0,95 8,051 0,559 6,93 28,212 0,706 2,50

7abe//e <5: L/ferau/sc/jfvffun^en /V? den Ge/nar/rung-en am Gntersee-Gfer. Dargesfe/// s/V?c/ c//e Z./'tora///äc/?e/7 o'er Ge-

bzw. O/tsfe/fe am Sc/nveizer unci bademwörffember^/scben t/fersow/'e d/e4ufec/)üftun,gs/73c/)e/7 «7 der
Sud- und der £u//fora/zone. £/wa/£e >4u/sc/?üffungen //? der Ep/Z/tora/zone wurden n/c/?f berüc/fs/c/?f/£t



A66M//7,g 76; /?eAo/7sfru/6/o/7 der L//erai//sc/7Öffc//7£e/7 am sü6//c/7e/7 Ortera/761/0/7 /?a6o//ze// so-
iv/e //77 ßere/c/7 6es n/esf//'c/?e/7 /WarAe/Enger HZ/nAe/s. D/'e /a/76se/f/£e /4osc/e/7/?o/7^ n/ur6e 3/7/73/76

1/0/7 arc/7äo/o^/sc/7e/7 Gr36u/7,gs6e/0/76e/7, 6er /77/Yfe/â/ter//'c/7e/7 ßaosoösfaoz, aV/ere/7 Sfadfp/a'ner?

0/76 a//e/7 A/7s/c/7te/7 6es 79. 0/76 20.7a/7/-/7o/76erfs, P/a/7e/7 6er 6a6/sc/7e/7 £/se/7/7â/7/7i/eriA/a/fo/7^

ty/77 75(50, 6es A/OasfenAafasfers öe/'m /.a/76Are/s /Consfanz sow/'e 3/7/73/76 6es sfe//e/7n/e/se /70C/7

s/c6/6are/7 /7afö6/'c6e/7 L//erre//e/s reAons/ro/e/t (7.o/67/76£ro/76/3ge m/'f /reu/76//c/7er Geoe/zm/-

£U/7g 6es /.a/?6esa/77/es /ür Geo/n/brmaf/onen 0/76 /.a/76e/7fw/'cA7o/7£ 5a6e/7-H/ö/"ffe/776er^J.

Die Gesamtlänge der Vorschüttungen wurde durch Verschnitt der Aufschüt-

tungsflächen mit der rekonstruierten HWL ermittelt. In einigen Abschnitten

liegen die Aufschüttungsflächen vor der HWL und erreichen diese nicht, sodass

für diese Flächen keine exakten Längenangaben existieren. Daher wurde der
Datensatz von Hand nachbearbeitet, um den tatsächlichen Verhältnissen mög-
liehst nahe zu kommen (Tsbe/fe 9/. Danach sind entlang der HWL von rund 95,4
km Länge etwa 42,6 km von Aufschüttungen betroffen, die sich im Sub- oder
Eulitoral befinden. Die mittlere Breite der Vorschüttungen beträgt 16,7 m. Am

südlichen Seerheinufer ist der Anteil der aufgeschütteten Uferlänge mit 57,6%

deutlich höher als in den anderen Seeteilen. Andererseits sind die Aufschüt-

tungsflächen - vermutlich durch das steilere Relief bedingt - nur knapp halb so

breit. Zu den Gemarkungen mit mehr als 80% aufgeschütteter Uferlänge gehören
Konstanz, Stein, Berlingen und Steckborn.

Länge der Länge der mittlere Anteil aufge-

Bezugslinie aufge- Breite der schütteten
schütteten Aufschüt- Bezugslinie

Bezugslinie tungen (%)

(km) (km) (m)

Schweizer Ufer (SH und TG) 29,32 16,89 9,6 57,6

baden-württembergisches Ufer 66,05 25,69 21,3 38,9

gesamtes Ufer (Untersee) 95,37 42,58 16,7 44,6

7a6e//e 9: /.ange 0/76 Ore/'te 6er L/ferao/sc/zö/foo^en /'/7 6e/7 GemarAungen a/77 l//7fersee-L//er

(7?ezo£s///7/e /714//.J. ßerec/7/70/7^ 6er m/'ff/ereo ßre/'te a/s .gewogener M/ffe/werf (E/'ozeto'fen s. 7e/6,).



AAb/WiOTg 77:,4«fe//e cferaufeescftöZfefen Eu/Ztora/f/ac/ien an oter^esarofen Fu/Zfora/f/acfte /nnerte/è

o'er Gemar/rooge/? ßzw. Orfsfe/'/e a/77 l/otersee. /?eproPi/z/e/? /77/f ßew/'///gt//7g 1/0/7 sw//ssfopo fß/4 7405/7/

3.3.3 F/ö'Ae und 4(jsft/'/)rw7,g" der A(y/scZ?üffi//7,ge/7

Je nach natürlichem Uferrelief und nach der Position des seeseitigen Abschlusses
besitzen die Schüttungen eine unterschiedliche (maximale) Mächtigkeit, die von
wenigen Dezimetern bis knapp 4 m reichen kann. Die 73 zeigt die

Häufigkeitsverteilungen von Anzahl und Fläche der insgesamt 367 Objekte über
der klassierten mittleren Höhe der seeseitigen Abgrenzung. Demnach treten
Vorschüttungen bis 2,5 m maximaler Mächtigkeit am Bodensee sehr verbreitet
auf und nehmen gleichzeitig grosse Flächen ein.

150

kl. 0,5 m 0,5 bis 1 m 1 bis 1,5 m 1,5 bis 2 m 2 bis 2,5 m 2,5 bis 3 m 3 bis 3,5 m 3,5 bis 4 m

max. Höhe der Vorschüttung

,4ööM//7£ 75: Ato/'ma/e A4äc/7f/£/re/f Per G/eri/orsc/iöPoogeo 3/77 G/?tersee. Da/gesfe//f s/PP P/'e

-4/7Z3/?/ c/er e/r?ze//?en Vorsc/7ßfft//7£e/7 soiv/e P/'e Gesa/77 P/ac/?e/7, P/'e Z/7 P/'e yewe/V/ge /C/asse

/a//e/7. D/'e max/ma/e /7ö/?e Per Vorsc/7öfft//7£ e/7fspr/'c/?f Per A/öPe Per l/ferßefesf/£t//7£ a/77 see-

se/f/^e/7 Z?a/7p Per l/orscPöffoog".

Die Vorschüttungen setzen sich - soweit dies zu beobachten war - aus unver-
festigtem Bodenaushub, Kiesgrubenabraum und Bauschutt zusammen, insge-



samt Substrate, die dem Wellenangriff wenig Widerstand entgegensetzen und

die deshalb vielfach durch Uferbefestigungen geschützt werden. In der 7af>e//e 70

sind die verschiedenen Typen der Uferbefestigungen am Untersee zusammen-

gestellt. Von den insgesamt 367 Vorschüttungsobjekten wurden rund 81% durch
einen Typ seeseitig abgegrenzt, in 17% der Fälle traten Mischformen mit jeweils
zwei Typen auf und weitere 2% waren komplex aus drei Typen zusammengesetzt.
Um die Analyse übersichtlich zu halten, wurden die Mischformen rechnerisch

zu gleichen Teilen auf die reinen Typen verteilt, aus denen sie sich jeweils
zusammensetzten. Diese Vereinfachung geht freilich zulasten der Genauig-
keit, sodass die Zahlen der 7abe//e 70 lediglich Orientierungswerte darstellen.

Typ Beschreibung Anteil an der
Gesamtzahl der

Objekte (*)

Anteil an der

Aufschüttungs-
fläche (%)

Anteil der auf-

geschütteten
Uferlänge (%)

Typ A Keine Uferbefestigung oder nur Erdschüttung 15,2 52,3 25,0

Typ B Geröll- oder Steinschüttung 8,5 6,5 7,4

TypC Blocksteinsetzung (nicht ausgefugt) 7,6 3,1 5,0

TypD Palisaden (Holz) 3,5 1,1 1,2

TypE Ufermauer aus Steinen (ausgefugt) 15,4 8,5 13,2

Typ F Ufermauer aus Gussbeton oder mit Spritzbeton-
Verkleidung

47,9 27,8 46,5

Typ s Sonstige 1,8 0,7 1,6

7abe//e 70: Art o'er Dfert>efesf/£u/7£ vor c/eo /4o/sc/?öffoo^e/?. Me/7r/ac/7oeoooo^eo ye /Carf/eroogse/o/je/teo warer?

mög//c7), m cfr'esen FaV/en wurden d/'e betreffenden F/acfren rec7)ner/sc/) zu £7e/c/?en Fe/7en auf d/e vorhandenen

Typen ai/feefe/Vf. Der Anfe/'/ der ai//£esc/?üffefe/7 D^er/än^e bez/e/îf s/c/? auf c//'e /7H//. nach /Corre/rfor one/ f/gan-
zon^ von /7ar?c7 f£/nze//7e/fen s. Texfj.

Danach treten Ufermauern, die zumindest oberflächlich mit Beton verkleidet
sind, in rund 48% aller Fälle auf. Sie bilden für knapp 28% der aufgeschütteten
Flächengrösse den seewärtigen Abschluss, erstrecken sich aber über fast 47%

der aufgeschütteten Uferlänge. Sehr verbreitet sind auch Aufschüttungen, die

seeseits mit einer nicht spezifisch befestigten Erdböschung enden. Derartige
Schüttungen treten vor allem im Flerzen-Gebiet südwestlich Radolfzell und in

Gundholzen-Winkelwiesen auf. An dritter Stelle folgen senkrechte, fest gefügte
Ufermauern aus Block- oder Bruchsteinen. Hierbei handelt es sich wohl um
den ursprünglich am weitesten verbreiteten Mauertyp, der im Zuge von Sanie-

rungsarbeiten nach und nach mit einer Spritzbetonhaut überzogen wurde. Die

anderen Typen sind von untergeordneter Bedeutung.

3.3.4 A/ufzung der Adfsc/wfftvffgsflacffen
Die Motive, die die Grundeigentümer vor vielen Jahrzehnten zu der Vorschüttung
veranlasst haben, sind im Einzelnen nicht bekannt. Wir nehmen jedoch an, dass
die heutige Nutzung diese Motive bis zu einem gewissen Grad widerspiegelt
(VlbMdt/ng- 79J. Insgesamt wurden 11 Nutzungsklassen unterschieden, die sich

in dem betreffenden Objekt räumlich wie funktionell überlagern konnten. So

wurde in manchen Fällen eine ehemalige Streuobstwiese aus der Erwerbsnut-



/IPfvMmg 79; /VacOnufzungen ran au/gesc/jvffefen und ie/esOgfen t/ferp3rze//en; faj unöedaufe und exfens/V

geot/fzfe Fre/ze/Ypa/ze/Ve m/Y aafFommenc/e/? Y//erôâY/me/7 (7?e/c/?eoaa, 07" Ga/^eaacFer, Fofo: 20.04.207 7j; (Y>j

a'/fere tmc/yäa^ere /4afec/?0Y?aa^ea m/Y M/o/?aY)e7?aaaa^ aac7 /romp/exer Fre/ze/Yaafzaa^ fMaaaeaöac/?, Fofo:

72.03.20/ 7J; fc/ Wufzun^ s/s Uferpromenade, den /C/esweg rar der Wauserze//e msrk/erf 7n efiva d/e d/sfor/scfte

Hocdwasser/Zn/e /Sfec/rôom, Fofo: 75.03.207 7J; (dj Fufec/iüffun^ für Frocten/Zepep/sfze u. a. 7m Hafen /Moos,

//a/cs c/as /-/afeaYiec/rea, aas <Yem Oas Mafer/a/ fe/'/we/se sfammf, rec/?fs Fesfe des aafär//'c/7ea Sc/?//ft»esfaac/s

('Fofo: 0704.207/;.

zung genommen und in ein intensiv genutztes Freizeitgrünland mit Ziergarten
und Bebauung überführt. Um die Mehrfachnutzungen auf die Nutzungstypen
niederzubrechen, wurde die Gesamtfläche des Objekts den identifizierten Nut-

zungen zu gleichen Teilen zugeschlagen. Die 7aöe//e / / zeigt, dass rund 45% der

Aufschüttungsfläche für private und öffentliche Freizeitnutzungen verwendet
wird (Typ D, E). Flinzu kommen Nutzungen im Rahmen der (Sport-)Schifffahrt
(Typ I) und unspezifische Nutzungen von ehemaligem landwirtschaftlichem
Nutzland (Typ B, teilweise), sodass Freizeitnutzungen weit mehr als die Hälfte

der Fläche einnehmen. An zweiter Stelle folgen mit rund 24% Verkehrsflächen,

v. a. die umfangreichen Vorschüttungen im Bahnhofsbereich Radolfzell sowie die

Bahn- und Strassentrassen am südlichen Ufer des Rheinsees und am Nordufer
des Markelfinger Winkels und des Gnadensees. Bebauungen (Typ G und H, z. B.

Wohngebäude einschliesslich Wochenendhäuser) treten zahlenmässig zurück.
Wahrscheinlich eigneten sich die Vorschüttungen vielfach nicht als Baugrund,
sodass Gebäude eher landseits der Vorschüttungen angelegt und aus diesem

Grund bei der Kartierung nicht erfasst wurden. Nur etwa 4% der Vorschüttungs-
flächen (Typ N, z. B. Renaturierungsflächen) stehen der naturnahen Entwicklung

zur Verfügung, darunter die ausgedehnten Bauschutt-Deponien des westlichen
Flerzen-Gebietes bei Radolfzell.



Typ Beschreibung Anzahl Objekte Fläche (% der

Gesamtfläche)

Typ A Extensiv genutztes Grünland (landwirtschaftliche Nutzung) 1 0,1

Typ B Intensiv genutztes Grünland (z. B. Futterwiese, Weide, Ziergarten,

Nutzrasen)

85 7,8

TypC Gartenland (Obstgärten, Gemüseanbauflächen, Gewächshäuser) 20 1,4

Typ D Einfache Freizeitanlage (Camping, Bootsliegeplätze, Liegewiesen,

Badeplätze, Festplatz, gehölzreiche Parkanlagen)

101 16,8

TypE Komplexe Freizeitanlage mit Infrastruktur (Freibäder, Badestrände,

Uferpromenaden, Biergärten u. ä., Caravan-Stellplätze, Bootslager,

Sportanlagen, Vereinsgelände, Hausgärten)

125 27,9

Typ F Verkehrsfläche (befestigte Uferwege, Strassen u. Plätze mit Begleit-

grün, Parkplätze, Eisenbahntrassen)

29 23,9

Typ G Einfache Bebauung (Schuppen u. ä., Werftgelände, Funktions-

gebäude)

43 2,9

Typ H Komplexe Bebauung (Wohngebäude mit Nebengebäuden) 42 4,4

Typ I Schifffahrtseinrichtung (landseitige Anbindung von Fläfen, Stegen

u. ä.)

31 8,7

Typ N Spontane natürliche Entwicklung (z. T. wilde Nutzung) 19 4,1

TypS Sonstiges (Kläranlage, Infrastruktur für die Berufsfischerei) 7 2,0

7abe//e / /; A/utzL//7£- o'er >4t/tec/?ütttf/7£s/7äc/?e/7 am L/ter des Pfersees, e/vn/fte/f anhand e/der Ge/äadede^edaa^ /m

frddyadr 20/ /. D/e Zlaza/?/ der Ob/e/rte de/dda/fef Medr/acdaeaawa^ea. Der/lnte/V der F/äcde f%) dez/'edf s/'cd aaf
d/e gesamte /4a/sc/7äfteags/7äc/7e (700%/ Dade/' tardea /W/scd/ypen recdaer/'scd za g/e/cder? 7e/'/e/7 aaf d/e i/ordaa-

deaea 7ypea aa/gete/'/f.

4 Diskussion

Die Ufer vieler Alpenrandseen sind durch Aufschüttungen, Verbauungen und

menschliche Nutzungen stark verändert. In diesem Punkt macht der Boden-

see-Untersee keine Ausnahme. Unseren Kartierungsergebnissen zufolge ist
das Unterseeufer heute zu 31,6% (bezogen auf die Länge der rekonstruierten
Hochwasserlinie, HWL) von Uferbefestigungen gesäumt. Dieses Ergebnis deckt
sich weitgehend mit den Kartierungsergebnissen aus den Jahren 1999 und

2000 (Te/'ber 2003,), die allerdings mit einer anderen Methodik durchgeführt
worden waren. Hinzu kommen Uferabschnitte, die künstlich vorgeschüttet,
aber nicht mit einer seeseitigen Befestigung versehen worden sind. Ein Teil von
ihnen könnte bei 7e/be/- /2003,) in die Kategorie «Böschungen» gefallen sein,
deren Ausdehnung dort mit 22% der Uferlänge angegeben wird. Ufervorschüt-

tungen wurden in diesem Projekt gesondert kartiert; sie nehmen eine Fläche

von 0,706 krrF ein. Das Sublitoral ist zu 0,9% seiner Fläche überschüttet, das

Eulitoral (Wasserwechselzone) zu 6,9%. Die mittlere Breite der Vorschüttungen
beträgt 16,7 m; 44,6% der Bezugslinie (HWL) sind betroffen.

Über das Alter der Ufervorschüttungen und -befestigungen ist wenig bekannt.
Wenn man von den Aufschüttungen im Zuge der mittelalterlichen Stadterweite-



rungen absieht, begann eine erste Aufschüttungsphase in den Jahren nach 1860,

als die Eisenbahnlinien zwischen Singen und Konstanz und zwischen Etzwilen
und Kreuzlingen trassiert wurden. Eine zweite Welle folgte ab den 1920er-Jahren,
als seenahe Grundstücke ihre Bedeutung für die landwirtschaftliche Produktion

(Streugewinnung, Obstbaumwiesen) verloren und wesentlich profitabler als

Freizeitflächen oder Baugrundstücke für Wochenendhäuser verkauft werden
konnten. rrSfaffs/c/? über M/efferunè/'/den, Pf/snzmef/joc/en undEmfeai/ss/cMen zu

unfer/ra/fer), desprec/ren d/'e ßat/era d/erd/'e erz/e/baren ßocfenpre/'se», kommen-
tiert Hans Marti (1913-1993), einer der Vorreiter der Schweizer Raumplanung
diese Entwicklung (zitiert nach AWAScbrefzenmayr 200S, S. 31). Die neuen

Eigentümer waren bestrebt, ihre Grundstücke gegenüber dem See abzugrenzen,

gegen Erosion, Rutschungen und Flächenverlust zu sichern und den Zugang zum

Wasser bequemer zu gestalten. Auf diese Weise entstanden die deutlich über

dem Mittelwasserspiegel liegenden, etwa 0,5 bis 1 m hohen Bruchstein-Stütz-

mauern, die im Vorland noch Raum für eine Röhricht- oder Strandvegetation
liessen. Andere Eigentümer, die nur über schmale Grundstücke an steilscharigen
Uferabschnitten verfügten, mussten, um einen vergleichbaren Komfort zu erzie-

len, grössere Vorschüttungen vornehmen, die mit entsprechend hohen Mauern

gestützt wurden. Erst dann war genügend Platz für Badehütten und später für
landfeste Wochenendhäuschen vorhanden. Die Sockel dieser meist in Gussbe-

ton ausgeführten Mauern liegen deutlich unter dem Mittelwasserspiegel und

lassen in dieser Lage keine nennenswerte Vegetationsentwicklung im Vorland
mehr zu. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, haben wir im Rahmen

dieser Kartierung zwischen «tief liegenden» (< MWL) und «hoch liegenden»
(> MWL) Uferbefestigungen unterschieden, wobei erstere auf die Mittelwasserli-
nie (MWL) und beide Typen auf die HWL projiziert wurden. Damit ergab sich ein

Verbauungsgrad von 18,6% (Bezug MWL) bzw. 31,6% (Bezug HWL). Aus der Dif-

ferenz wird der hohe Anteil «hoch liegender» Uferbefestigungen sichtbar. Diese

damals offenbar rasant ablaufende Umwidmung, Verbauung und Zersiedelung
von Uferabschnitten wurde bereits in den 1920er-Jahren von Planern und Na-

turliebhabern mit ablehnenden Kommentaren bedacht, freilich, ohne zunächst

etwas an dieser Praxis ändern zu können. Am deutschen Seeufer bestand bereits

zu einem sehr frühen Zeitpunkt durch das Reichsnaturschutzgesetz von 1935

die Möglichkeit, der ungesteuerten Entwicklung - oftmals gegen den Widerstand
der Gemeinden und der ortsansässigen Bevölkerung - Einhalt zu gebieten. In

schneller Folge wurden 1938, 1941 und in den 1950er-Jahren grosse Natur- und

Landschaftsschutzgebiete am Unterseeufer ausgewiesen, die der Bautätigkeit
ein Ende setzten. Gut 50 Jahre später liegt der Verbauungsgrad in den Natur-

Schutzgebieten des baden-württembergischen Ufers im Mittel bei 2,5%, in Land-

Schaftsschutzgebieten bei 21,9%, wohingegen die verbleibenden Uferstrecken

zu 50,0% durch Uferbefestigungen verbaut sind. In den Kantonen Thurgau und

Schaffhausen besassen die Gemeinden weitgehende Planungsautonomie, d. h.

ihnen oblag sowohl die Initiative zur Ausweisung von Natur- und Landschafts-
Schutzzonen als auch zur Ausweisung von Bauland für bauwillige ortsansässige
und auswärtige Bürger und Unternehmer. Erst 1972 wurden die Kantone durch
den Bundesrat verpflichtet, umgehend provisorische Schutzgebiete, auch an

Seeufern, auszuweisen. Der erste thurgauische kantonale Richtplan wurde



14 Jahre später genehmigt. Zu diesem späten Zeitpunkt war die Aufsiedelung
des thurgauischen Unterseeufers aber schon weit vorangekommen, sodass
heute der Verbauungsgrad mit 6,2% (NSG) bzw. 65,0% (LSG) deutlich über dem
der entsprechenden baden-württembergischen Schutzgebietskategorien liegt.

Bereits Mitte der 1920er-Jahre wurden ökologische Argumente vorgetragen,
um gegen die Uferverbauungen zu Felde zu ziehen: irM/enn bas rafürf/c/ie L/fer

bare/? e/'n känsW/cAes, bare/? /Waaern obergemaaerfe ßösc/?a/7^en, ersetzt w/'rb,

so /e/'bet baranfer bas tar ben A/atarhaas/ja/f bes Sees anenfbeAr/ZcAe r/er- onb

Pf/anzen/eben», schrieb der Baurat Emil Reisser, von 1920 bis 1934 Leiter des

Bezirksbauamtes Konstanz fPe/'sser, /92i5, S. 226). In den langen Jahren danach

arrangierten sich Limnologen, Trinkwasserversorger und Raumplaner mit dem

Uferverbau. Das Interesse war ganz auf das Freiwasser des Bodensees gerich-
tet (vgl. Osfenborp 20/27, und so fanden weder eine Bestandsaufnahme noch

Untersuchungen zu den ökologischen Folgen statt. Erst auf dem Flöhepunkt der

Abwasserbelastung des Bodensees in den 1970er- und 1980er-Jahren wurde
die Erwartung geäussert, naturnah erhaltene Wasserwechselzonen könnten
einen wesentlichen Beitrag zur sogenannten Se/bsfre/'n/gi/ngs/rraff" des Sees

leisten und damit das zu Wege bringen, was der Bau von Flauptsammlern und

Kläranlagen bis dahin nicht geschafft hatte, nämlich die Verbesserung des Gü-

tezustands des Bodensees als Bade- und Erholungsgewässer und als Trinkwas-

serspeicher (/WEZ.L/F 1981). Schnell gerieten Uferverbauungen in den Verdacht,
für die Erosion der Gewässersohle in ihrem Umfeld und für Faulschlamm-Abla-

gerungen und Geruchsbelästigungen verantwortlich zu sein und damit in letzter

Konsequenz die Selbstreinigungskraft der Flachwasserzone zu schwächen. Vor

diesem Hintergrund entstanden auf deutscher Seite die Bodenseeuferpläne,
in denen Flachwasserschutzzonen ausgewiesen wurden. Die Ausweisung der
Flachwasserschutzzonen orientierte sich seinerzeit am aktuellen Zustand, der
wesentlich durch das Vorhandensein und die räumliche Dichte wasserseitiger
Einbauten gekennzeichnet war. So ist nach weiteren 30 Jahren der Charakter
der Schutzzonen weitgehend erhalten geblieben. Die streng geschützte FWSZJ,
die sich teilweise mit den Naturschutzgebieten überlappt, weist einen Verbau-

ungsgrad von nur 6,6% auf, während die weniger streng geschützte FWSZJI
bereits 33,4% Uferverbauungen besitzt. In den beiden Untersee-Kantonen sind
keine entsprechenden Flachwasserschutzzonen ausgewiesen.

Über die ökologischen Wirkungen des Uferverbaus ist wenig bekannt. Allgemein
wird davon ausgegangen, dass Uferbefestigungen die Ufererosion fördern,
Laichplätze von Fischen einschränken, die Wanderungen von Tieren behindern
und die Selbstreinigungskraft des Gewässers herabsetzen, freilich ohne dass

bisher konkrete Untersuchungsergebnisse publiziert wurden. Mit den vorlie-
genden Kartierungsergebnissen wurden die Grundlagen geschaffen, um den

74 Das /Coozep? c/er Se/ösfre/n/^tm# stemm? ai/s c/er fei/T)w/sse/?sc/7âfe/c/7e/7 PT/ase c/er apoa-
t/sc/jen Öto/og/e. fs wurde /m cfeufscftsprac/i/jen ffaem foefe der /870er-ys/)re durc/i
Pem/?arc/ ßaome/s?er (7033- 7977,7, Professor am Po/y?ec/7n//mm m /Car/sro/je, //? erner
>4r?/7re/ser/e /'/? c/erZe/?sc/7r/fe fer öffer??//c/7e GesooctoYspT/ege öe/raoo?.



Folgewirkungen für spezifische Pflanzen- und Tiergruppen detailliert nachzuge-
hen (Osfenoto/p 20/4, m d/'esem ßandj.
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